
VERANSCHAULICHUNG UND ORIENTIERUNGSHILFE
Anforderungen an das QS-System in Ihrer Einrichtung 

Sie wenden Blutprodukte in 
Ihrer Einrichtung an.

Errichtung eines QS-Systems/ 
Benennung eines 

Transfusionsverantwortlichen

Anwendung von 
Blutkomponenten

Ausschließliche Anwendung von Fibrinkleber/ 
Plasmaderivaten etc. die nicht zur Behandlung von 

Hämostasestörungen verwendet werden

 keine Überwachung durch die ÄK MV

NEIN

Sonderfall gemäß Rili 
6.4.2.3.1 ?*

*Sonderfallregelung greift wenn alle der folgenden 
Bedingungen erfüllt sind:

In der Einrichtung der Krankenversorgung

 jährlich weniger als 50 Erythrozytenkonzentrate 
(EK) transfundiert werden,

 keine Blutprodukte oder Plasmaderivate zur 
Behandlung von Hämostasestörungen 
angewendet werden und

 regelmäßig nur einem Patienten zum selben 
Zeitpunkt EK transfundiert werden 

JA

Nachweis gegenüber der Ärztekammer:

Einmalig und bei Änderungen: 

 Qualifikation des Transfusionsverantwortlichen

 Arbeitsanweisung Transfusion
Jährlich: 

 Verbrauchsnachweis PEI

Benennung eines 
Qualitätsbeauftragten

Gibt es mehrere 
Behandlungseinheiten?

Transfusionsbeauftragten für jede 
Abteilung benennen.

Findet eine 
Akutversorgung statt?

Transfusionskommission 
einrichten.

Qualitätsbericht Hämotherapie 
elektronisch bis zum 01.März des 
Folgejahres an die Ärztekammer 

senden.

NEIN

JA

NEIN

JA

NEIN

JA
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